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1 Anlass, Aufgabenstellung, Methode  

Auf Fl.-Nrn. 728 (TF), 798, 803 (TF) und 805 (TF), Gemarkung Haslach ist auf einer 

Fläche von etwa 19,5 ha die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Solarpark) 

geplant (Abb. 1). Ziel des vorliegenden Gutachtens war den Eingriffsbereich auf Vor-

kommen und eine mögliche Betroffenheit von bodenbrütenden Offenlandarten zu prü-

fen. Hierzu wurde die Fläche inklusive eines mindestens 100 Meter breiten Puffers 

viermal zur Brutzeit der Zielarten kontrolliert. Die Kontrollen wurden am 20.3., 3.4., 10.5. 

und 21.6.2024 bei niederschlagsfreier und windarmer Witterung durchgeführt. Am 19.3. 

und 21.6. wurden Klangattrappen zum Verhören von Rebhühnern bzw. Wachteln einge-

setzt. 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Solarparks (Quelle: Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnunbgsplan Nr. 
126 „Photovoltaik-Freiflächenanlage Leitersdorf Ost“, Markt Au i.d. Hallertau, Vorentwurf, Längst & Voerkelius 
27.02.2024) 
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2 Untersuchungsgebiet  

Die für die PV-Anlage vorgesehen Fläche ist zweigeteilt und liegt beiderseits der FS 32 

bei Leitersdorf. Die südliche Fläche auf Fl.-Nr. 728 wird überwiegend ackerbaulich ge-

nutzt. 2024 war Raps angebaut. Ganz im Norden und ganz im Süden finden sich kleine-

re Grünlandbereiche. Am östlichen Rand von Fl.-Nr. 728 leitet eine Böschung zur Wiese 

im Tal des Leitersdorfer Bachs über. Entlang dieser Böschung stehen einzelne Gehölze. 

Im Westen von Fl.-Nr. 728 verläuft ein Grünweg (Abb. 2 bis 6). 

Die nördliche Teilfläche des geplanten Solarparks grenzt im Norden an einen Waldrand. 

Durch lineare Gehölze entlang der FS 32 und entlang des nördlichen Teils des Gelän-

deeinschnittes in Fl-Nr. 798 ist die Fläche weiter eingeengt. Der südiche Teil dieses Ge-

ländeeinschnittes geht in einen Graben mit begleitendem Grünweg über. Der größere 

nordwestlich des Geländeeinschnittes gelegene Hang wird als Wiese genutzt. Der klei-

nere östliche Teil von Fl.-Nr. 798 wird zusammen Fl-Nr. 803 und 805 als ein Feld be-

wirtschaftet. 2024 war darauf Wintergetreide angebaut (Abb. 2, 7 und 8).  

 

Abbildung 2: 2024 angebaute Feldfrüchte, rote Linien: Flächen des geplanten Solarparks, inklusive Ausgleichsfläche 

auf Fl.-Nr. 1176), rot gestrichelt: 100-Meter Puffer, Hintergrund Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 



  Seite 3 

Naturschutzfachliche Angaben zum Artenschutz 

 

Abbildung 3: Großes Rapsfeld auf FL.-Nr. 728. Schon in der zweiten Märzhälfte stand der Raps so dicht und hoch, 
dass die Fläche für Feldlerchen kaum mehr attraktiv war (Foto 20.3.2024) 

 

 

Abbildung 4: Großes Rapsfeld auf FL.-Nr. 728 (Foto 3.4.2024) 
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Abbildung 5: Wiese im Norden von FL.-Nr. 728. Zwischen der talseitigen Wiese und dem höher gelegenem Rapsfeld 
findet sich eine mit einzelnen Gehölzen bestandene Böschung (Foto 3.4.2024) 

 

 

Abbildung 6: Im Juni frisch gemähter Grünweg westlich von FL.-Nr. 728 (links im Bild) ist (Foto 21.6.2024) 
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Abbildung 7: Schon in der zweiten Märzhälfte stand das Wintergetreide auf dem Acker auf FL.-Nrn. 798 (TF), 803 
und 805 sehr dicht (Foto 20.3.2024) 

 

 

Abbildung 8: Im südöstlichen Teil von FL.-Nr. 798 verläuft zwischen den beiden Hängen ein Wiesenweg entlang 
eines kleinen Grabens. Westlich davon ist Grünland, östlich davon der Acker auf dem 2024, wie auf den angrenzen-
den Fl-Nr. 803 und 805, Wintergetreide gebaut war (Foto 10.5.2024) 
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3 Vorkommen und Betroffenheit bodenbrütender Offenlandarten 

2024 wurden auf den für den Solarpark vorgesehenen Flächen keine Reviere von Bo-

denbrütenden Offenlandarten, wie Feldlerche oder Schafstelze, festgestellt. Das Fehlen 

der Feldlerche im nördlichen Teil ist der Einengung durch Waldränder und Kleingehölze 

geschuldet, im südlichen Bereich ist es auf die Nutzung als Rapsfeld zurückzuführen. 

Raps steht zur Brutzeit von Feldlerchen so hoch und dicht, dass Rapsfelder von Feldler-

chen i.d.R. gemieden werden. 

Innerhalb des 100-Meter-Puffers waren 2024 zwei Feldlerchenreviere besetzt (Abb. 9). 

Obwohl Feldlerchen in unmittelbar Nähe des Zaunes von Freiflächenphotovoltaikanla-

gen und bei Anlagen mit größerem Reihenabstand auch zwischen den Modulen brüten 

können (PESCHEL & PESCHEL 2023, LfU 2022, BANDELT ET AL. 2020, PESCHEL ET AL. 

2019, RAAB 2015, KNIPFER & RAAB 2013, LIEDER UND LUMPE 2011), ist eine Betroffenheit 

dieses Reviers nicht ausgeschlossen. 

 
Abbildung 9: Lage der Revierzentren der Feldlerche (F) und des Aufenthaltsortes einer durchziehenden Wachtel, rote 

Linien: Flächen des geplanten Solarparks, rot gestrichelt: 100-Meter Puffer, Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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Am 10.5.2024 wurde eine Wachtel vom Grünweg an der südwestlichen Ecke von Fl-Nr. 

728 aufgesprengt (Abb. 7). Wachteln konnten trotz intensiven Suchens unter Einsatz 

von Klangattrappen bei folgenden Kontrollen nicht bestätigt werden und der Fund An-

fang Mai zur Zugzeit von Wachteln ist somit als Durchzügler einzustufen. Eine Betrof-

fenheit der lokalen Brutpopulation von Wachteln ist damit nicht gegeben. 

 

4 Vorkommen weiterer planungsrelevanter Vogelarten 

Im Bereich der Böschung am östlichen Rand von Fl.-Nr.728 fanden sich 2024 zwei Re-

viere der Goldammer und ein Revier der Dorngrasmücke (Abb. 10). Da die Böschung 

mit dem Gehölzbewuchs erhalten bleibt (Abb. 1), ist davon auszugehen, dass die Reali-

sierung des Vorhabens für diese auf Gebüsch und kräuterreiche Säume gebundene 

Arten keine Verschlechterung bringt. Ganz im Gegenteil ist gegenüber der derzeitigen 

Nutzung der Flächen als Acker von einer deutlichen Verbesserung des Nahrungsange-

botes für diese von Insekten und Sämereien lebenden Arten auszugehen. 

An den Gehölzen entlang der FS 32 und am Gehöft „Wimbauer“ brüten Stieglitze (Abb. 

10). Da diese Gehölze vom Vorhaben nicht betroffen sind (Abb. 1), ist auch für die loka-

le Population des Stieglitzes keine Betroffenheit anzunehmen. Vielmehr ist auch für die-

se zwar auf Bäumen brütende, jedoch von Sämereien von im Offenland wachsenden 

Kräutern und Stauden lebende Art durch das Vorhaben von einer deutlichen Verbesse-

rung des Nahrungsangebotes auszugehen. Selbiges gilt auch für die an den benachbar-

ten Gehöften brütenden Haus- und Feldsperlinge.  

In den umgebenden Gehölzen kommt zudem der Grünspecht vor. Auch für diese bevor-

zugt auf extensiven Grasfluren nach Weg- und Wiesenameisen der Gattung Lasius su-

chende Erdspechtart ist eine deutlichen Verbesserung des Nahrungsangebotes gegen-

über dem Istzustand zu erwarten. 

Der Mäusebussard nutzt den Geltungsbereich zur Nahrungssuche. Auch für diesen be-

vorzugt nach Mäusen jagenden Greifvogel dürfte sich das Nahrungsangebot nach Rea-

lisierung des Vorhabens verbessern.  
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Abbildung 10: Revierzentren weiterer planungsrelevante Vogelarten: Dorngrasmücke (D), Goldammer (G), Stieglitz 

(Si), rote Linien: Flächen des geplanten Solarparks, rot gestrichelt: 100-Meter Puffer, Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 

 

5 Fazit 

Vom Vorhaben sind maximal zwei Reviere der Feldlerche betroffen. Um artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu ver-

meiden sind geeignete Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen zu planen. 

Darüber hinaus sollte die Grünordnung auf die Förderung von niedrigen, schirmförmig 

wachsenden Hecken, blütenreichen Wechselbrachen und an Blütenpflanzen und Amei-

sen reiche Magerflächen zielen. Auch im Falle einer aus zooökologischer Sicht durch-

aus wünschenswerten Beweidung sollten mindestens 25 % Wechselbrachen angeord-

net werden. 
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